
Niedersächsische Corona-Absonderungsverordnung – kompakt –

www.niedersachsen.de/coronavirus/

Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine vereinfachte Übersicht der Regelungen – es gilt ungeachtet dieser Darstellung die gültige Niedersächsische Corona-Absonderungsverordnung – gültig ab 15.01.2022

Wann müssen Personen in die Absonderung (Quarantäne oder Isolation)?
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Unverzüglich …

Kontaktpersonen sind die, zu denen in den letzten zwei 
Tagen oder seit Durchführung des Tests ein enger 
Kontakt bestand:

• enger Kontakt (weniger als 1,5 Meter Abstand)
mehr als 10 Minuten ohne adäquaten Schutz -
oder -

• Gespräch (weniger als 1,5 Meter Abstand) ohne
adäquaten Schutz, unabhängig von der Dauer -
oder -

• mehr als 10 Minuten Aufenthalt in einem
schlecht belüfteten Raum

PCR
positiv

Verdachtsperson
positiver Schnelltest

PoC
Antigen-

test

Covid-19 krankheitsverdächtig
mit og. Symptomen und PCR-Anordnung 

bzw. ausstehendem PCR-Ergebnis

Fieber?
Husten?
Schnupfen?
Geruchs- und/oder 
Geschmacksverlust?

1. absondern (nach Hause gehen) und persönliche Kontakte einstellen!
2. Kontaktliste (Name, Adresse, Telefon) erstellen, mit den Personen, zu denen

in den letzten zwei Tagen oder seit Durchführung des Tests ein enger Kontakt
bestand (einschließlich der Personen, die mit Ihnen in einem Haushalt leben)

3. Gesundheitsamt kontaktieren - gilt noch nicht bei Verdachtsperson (erst bei positivem PCR-Test)

4. Arbeitgeber über Beginn der Absonderung informieren (möglich auch ohne Bescheinigung des
Gesundheitsamtes) | bei Kindern und Jugendlichen ggf. Schulleitung bzw. Kita-Einrichtung
informieren

5. Kontaktpersonen über die festgestellte bzw. mögliche Infektion informieren
6. Verdachtsperson: PCR-Test veranlassen

(soweit vorher ein Schnell- oder Selbsttest positiv war)
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Keine Quarantäne für Kontaktpersonen OHNE Symptome, nur bei …

➔

? ?
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10 
Tage

Dauer der Absonderung

Adäquater Schutz = positiv getestete Person und Kontaktperson 
tragen durchgängig und korrekt die jeweils erforderliche Maske

Vorzeitige Beendigung nach 
7 Tagen mit negativem Test 
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Vollständige Schutzimpfung
in der Regel mit der zweiten

Impfung – nicht älter als 
3 Monaten
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Was gilt konkret für Kontaktpersonen?

?

Feststellung und Information von Kontaktpersonen:

• enger Kontakt = (weniger als 1,5 Meter Abstand) mehr als 10 Minuten ohne adäquaten Schutz - oder -
• Gespräch (weniger als 1,5 Meter Abstand) ohne adäquaten Schutz, unabhängig von der Dauer - oder -
• mehr als 10 Minuten Aufenthalt in einem schlecht belüfteten Raum

Adäquater Schutz = positiv getestete Person und Kontaktperson tragen durchgängig und korrekt den jeweils erforderlichen Mund-Nasen-Schutz

Positiv auf Covid-19 getestete Person

Personen zu denen in den letzten zwei Tagen oder seit Durchführung 
des positiven Tests ein enger Kontakt bestand:

Wird eine Kontaktperson 
positiv auf Covid-19 getestet, 

dann beginnt die 
Kontaktfeststellung

(für andere mögliche 
Kontaktpersonen) 

nach dem gleichen Muster 
von vorne.

für enge Kontaktpersonen nach obigen Kriterien

10 Tage

Absonderung

Wichtig: Keine Quarantäne für Kontaktpersonen OHNE Symptome, nur bei …

frühestens am 7. Tag
nach dem letzten Kontakt 
zur positiv getesteten Person
Bei Schülerinnen/Schüler und 
Kindern in Kitas etc. bereits am 
5. Tag nach dem letzten Kontakt

PoC-Antigen-Test

Test negativ
Ende Absonderung

Frühere Beendigung 
der Absonderung
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Vollständige Schutzimpfung
in der Regel mit der zweiten

Impfung – nicht älter als 
3 Monaten

Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine vereinfachte Übersicht der Regelungen – es gilt ungeachtet dieser Darstellung die gültige Niedersächsische Corona-Absonderungsverordnung – gültig ab 15.01.2022
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bei einer Absonderung mit Krankheitssymptomen

48 Stunden nach Symptomfreiheit, 
jedoch nicht vor Ablauf von 10 Tagen 
nach dem ersten Auftreten von Symptomen

Die Pflicht zur Absonderung (Quarantäne oder Isolation) endet im Grundsatz …

frühestens am 7. Tag
nach den ersten Symptomen
und 48 Stunden symptomfrei

PoC-Antigen-Test

Test negativ
Ende Absonderung

bei einer Absonderung OHNE Krankheitssymptome

frühestens am 7. Tag
nach dem positiven 
Testergebnis

Test negativ
Ende Absonderung

bei einem positiven PoC-Antigen-Test (Verdachtsperson)

• wenn der anschließende PCR-Test negativ ausfällt – SOFORT –
• oder wenn der anschließende PCR-Test positiv war, nach Ablauf von 10 Tagen

bzw. mit Möglichkeit der og. Verkürzung (7 Tage), abhängig ob mit oder ohne
Krankheitssymptomen (siehe oben)

Mit Ablauf von 10 Tagen 
nach dem Tag der Abstrichnahme
des positiven PCR-Tests

Hinweis:
Die zuständige Behörde kann Anordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz erteilen, 
auch wenn sie von dieser Verordnung abweichen oder darüber hinausgehen.

PoC-Antigen-Test

Bei Beschäftigen in Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe kann die 
Beendigung der Pflicht zur Absonderung 
nur durch eine PCR Testung erfolgen.

Nicht vergessen:
Gesundheitsamt und Schule bzw. 

Kindertageseinrichtung über negatives 
Testergebnis informieren!

Wichtig:
Der Besuch einer Teststelle 

zur Verkürzung der Absonderungszeit ist im 
entsprechenden Zeitraum für alle Betroffenen 

grundsätzlich und ausdrücklich erlaubt.
Ein häuslicher Selbsttest 

ist zur Verkürzung nicht zulässig!

Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine vereinfachte Übersicht der Regelungen – es gilt ungeachtet dieser Darstellung die gültige Niedersächsische Corona-Absonderungsverordnung – gültig ab 15.01.2022




